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Begründung zum Verfahren  
gemäß 

§ 13a BauGB (beschleunigtes Verfahren) 
 

 
2. Änderung des Bebauungsplanes der Gemeinde Kranzberg 

„Kranzberg - Kirchbergstrasse“ 
in der Fassung vom 11.11.2014 

              
 
 
umfassend die Flurnummern 583/19, 583/20, 583/21, 583/22, 583/23, 583/24, 583/25, 
556, 556/1 und die Teilflächen der Flurnummern 583/26, 585/3, 110/9, 557; 
alle Gemarkung Kranzberg. 
 
 
1. Planungsrechtliche Voraussetzungen 
 
Die Gemeinde Kranzberg hat in der Sitzung des Gemeinderates vom 11.11.2014 die 2. 
Änderung des Bebauungsplanes „Kranzberg - Kirchbergstrasse“ beschlossen. Die Ur-
fassung des Bebauungsplanes ist seit dem 26.09.1969 rechtsverbindlich. Der Bebau-
ungsplan erfuhr seitdem eine Änderung, die durch Bekanntmachung des Satzungsbe-
schlusses am 22.04.1999 rechtskräftig wurde. 
 
Die Gemeinde Kranzberg verfügt über einen rechtsverbindlichen, durch die Regierung 
von Oberbayern genehmigten Flächennutzungsplan. Aus den Darstellungen des Flä-
chennutzungsplanes geht hervor, dass die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplanes „Kranzberg - Kirchbergstrasse“ als Wohnbauflächen ausgewiesen 
sind. Die Urfassung des Bebauungsplanes setzt den Planbereich als reines Wohngebiet 
fest.  
 
Mit der Bebauungsplanänderung soll im Bereich zwischen der südlich verlaufenden Bu-
chenstraße und der westlich und nördlich gelegenen Eichenstraße eine Nachverdich-
tung von sieben Grundstücken ermöglicht werden. Das Plangebiet hat einschließlich 
der Erschließungsstraßen eine Größe von ca. 0,89 ha und ermöglicht durch Vergröße-
rung der Baufenster und durch Aufstockung im südlichen Teilbereich eine angemesse-
ne höhere bauliche Nutzung. Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren auf-
gestellt werden. Er beinhaltet die Mindestfestsetzungen nach § 30 BauGB. 
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2. Planverfahren 
 
Das Verfahren zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Kranzberg - Kirchbergstrasse” 
wird als beschleunigtes Verfahren gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt. 
Weil es sich um eine Nachverdichtung von bebauten Siedlungsflächen handelt, die den 
Innenbereichsflächen zuzuordnen sind, ist die Grundvoraussetzung für ein beschleunig-
tes Verfahren gemäß § 13 a BauGB „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ gegeben. 
Die im § 13 a Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 BauGB genannten Voraussetzungen sind 
erfüllt. 
 
Bebauungspläne der Innenentwicklung umfassen damit solche Planungen, die der Er-
haltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und dem Umbau vorhandener Ort-
steile dienen. Der Bebauungsplan stellt eine Maßnahme zur Innenentwicklung des 
Siedlungsbereichs der Gemeinde Kranzberg dar, so dass die Voraussetzungen für ein 
Verfahren nach § 13 a BauGB vorliegen. Die zulässige Grundfläche bzw. die Fläche, 
die bereits versiegelt ist, liegt weit unter 20.000 m², so dass das Verfahren ohne Vorprü-
fung angewandt werden kann. 
 
Es werden mit dieser Änderung auch (ausnahmsweise) keine Vorhaben begründet, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, oder die 
eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b) BauGB genannten Schutzgüter (Erhal-
tungsziele und Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der 
Europäischen Vogelschutzgebiete) befürchten lassen.  
 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB kann im be-
schleunigten Verfahren von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von einem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 abgesehen werden. Gemäß § 13a 
Abs. 2 Nr.4 BauGB gelten Eingriffe, die Aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans 
zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB als vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig und sind damit nicht ausgleichspflichtig.  
 
 
3. Ziel und Anlass der Änderung 
 
Die aktuellen Planungen im Bereich des Bebauungsplanes „Kranzberg - Kirchberg-
strasse“ der Gemeinde Kranzberg machen nun eine Anpassung des rechtsverbindli-
chen Bebauungsplanes erforderlich. Mit der Änderung des Bebauungsplanes beabsich-
tigt die Gemeinde Kranzberg die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neuord-
nung einer Wohnbaufläche zu schaffen. Die Änderung beschränkt sich auf einen Teil 
des Geltungsbereichs des Ursprungsbebauungsplanes.  
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Im wirksamen Bebauungsplan aus dem Jahre 1969 wurden die überbaubaren Grund-
stücksflächen im östlichen Teilbereich entsprechend den damaligen dörflichen Sied-
lungsstrukturen als einzelne Baufenster festgesetzt und dabei relativ knapp dimensio-
niert. Durch die eingetretene städtebauliche Gesamtentwicklung, insbesondere die bau-
liche Verdichtung im Ortskern, sind die festgesetzten überbaubaren Flächen nicht mehr 
zeitgemäß. Der durch die 2. Änderung betroffene Bereich liegt innerhalb des Geltungs-
bereiches vom Bebauungsplangebiet „Kirchbergstrasse“. Unter Berücksichtigung der 
städtebaulichen Gesamtsituation ist die geplante Erweiterung der überbaubaren Fläche 
in ihrer Dimensionierung und Ausrichtung mit dem bebauten Umfeld vereinbar und lässt 
sich daher begründen. Auf den Grundstücken wird daher das Baufenster auf insgesamt 
18 m nach Nordwesten erweitert und in einen niedrigeren und höheren Teil unterglie-
dert. Die geplante Baufeldverlängerung im Änderungsbereich erfolgt dabei unter Be-
rücksichtigung der Abstandssituation und der Ausrichtung der angrenzenden Baufelder. 
Die Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung bleibt von der Änderung unberührt. 
 
Generelles Ziel der Planung ist es, im Innenbereich von Kranzberg entsprechend der 
örtlichen Bedarfssituation eine Verdichtung unter Berücksichtigung einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung vorzunehmen. Das Plangebiet befindet sich inmitten einer 
vorhandenen Wohnbebauung und wird von dieser geprägt. Die Planungsänderung stellt 
damit keine Ausuferung in die freie Landschaft dar, sondern trägt vielmehr der Verdich-
tung im Innenbereich bei. Die Anwendungsvoraussetzungen für das beschleunigte Ver-
fahren sind aufgrund der Größe und der Lage der Freifläche gegeben. Eine weitere In-
tention der Gemeinde besteht in dem Bestreben, durch die Bebauungsplanänderung, 
für die ausgewiesenen Baugebietsgrundstücke eine optimale Ausnutzung in der Über-
baubarkeit zu ermöglichen. Die zukünftige bauliche Ausnutzung soll im Rahmen einer 
Verdichtung angemessen erweitert, sowie mit bereits bestehenden nachbarschaftlichen 
Bebauungsstrukturen gleichgestellt werden. Nur durch eine Vergrößerung der überbau-
baren Flächen und Erhöhung der Grundflächenzahl, sowie Änderung der Wandhöhen 
für eine mögliche Aufstockung in einem Teilbereich des jeweiligen Baufensters, ist die 
städtebauliche Zielsetzung zu verwirklichen.  
 
Allgemein steht eine gute verkehrliche Anbindung über die Eichenstraße, die in nördli-
cher Richtung von der Kirchbergstraße abzweigt, zur Verfügung. Mit Änderung des Be-
bauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Aufstockung 
und Errichtung eines Anbaus auf den Grundstücken Buchenstraße 1,3, 5, 7, 9, 11 und 
12 geschaffen werden.  
 
Neu festgesetzt werden neben den Baufenstern, die Wandhöhen WH 1 und WH 2, so-
wie eine maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3. Um einen wirtschaftlich 
vernünftigen Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnzwecken zu ermöglichen, wird im 
Bereich von WH 1 die Wandhöhe auf 5,70 m festgesetzt. 
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WH 2 im nördlichen hangabwärts gelegenen Anbaubereich, ist mit einer maximalen 
Höhe von 3,40 m festgesetzt. Gemessen wird ab Oberkante Fertigfußboden im Erdge-
schoss bis zum Schnittpunkt der Außenkante Außenwand mit der Oberkante der Dach-
haut. Im Bereich von WH 1 sind als Dachform Satteldächer zulässig. Im Bereich von 
WH 2 (Anbau) sind neben Satteldächern auch Flachdächer realisierbar, so dass hier 
auch die Möglichkeit für Ausbildung einer Dachterrasse besteht. Die Abgrenzung der 
Wandhöhen erfolgt über die sog. „Knödellinie“ und ist im Baufenster festgesetzt. Die 
zulässige Dachneigung bei Satteldächern entspricht weiterhin der Urfassung des Be-
bauungsplanes. Für Garagen und Carports werden neben Satteldächern auch Flachdä-
cher zugelassen.  
 
Die Garagen oder Carports können auch an anderer Stelle als in der Bebauungs-
planänderung festgelegten Stelle errichtet werden, wenn sie den bauordnungsrechtli-
chen Vorschriften insbesondere den Bestimmungen des Art. 6 Abs. 9 BayBO entspre-
chen und in der Gestaltung den Festsetzungen des Bebauungsplanes bzw. der Bebau-
ungsplanänderung angepasst sind. Außerhalb der festgesetzten Baugrenzen sind pro 
Baugrundstück untergeordnete Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs.1 BauNVO bis 
max. 45 m² Gesamtnutzfläche zulässig. Dabei sind die gesetzlichen Abstandsflächen 
einzuhalten. 
 
Im Übrigen werden auch die weiteren Festsetzungen des ursprünglichen übernommen 
und dabei im Einzelfall zeitgemäß an die heutigen Verhältnisse angepasst. Die Festset-
zung zur maximalen Höhe des Erdgeschossfußbodens wurde um eine Definition hin-
sichtlich des Bezugspunktes ergänzt. Die Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss 
wird nun in den textlichen Festsetzungen mittels Tabelle als Höhenfestpunkt (Meter 
über Normalnull) je Grundstück fixiert. Des Weiteren werden die Flächen für Garagen 
und Carports neu bestimmt. Die bisherige Regelung zur Fassadengestaltung wurde 
ebenfalls geringfügig geändert bzw. ergänzt. So entfallen die Festsetzungen bezüglich 
Kniestock und Sockelhöhe. 
 
Auswirkungen auf die Grundzüge der Planung und die städtebaulichen Ziele des Be-
bauungsplanes werden durch die Änderung nicht ausgelöst. 
 
 
4. Räumlicher Geltungsbereich, Größe und Beschaffenheit des Gebietes 
 
Der Bereich der 2. Änderung des aus dem Jahre 1969 rechtswirksamen Bebauungs-
plan „Kranzberg - Kirchbergstraße” der Gemeinde Kranzberg wird im Norden und Wes-
ten durch die Eichenstraße und im Süden durch die Buchenstraße begrenzt. Das Ände-
rungsgebiet der 2. Änderung umfasst die Flurnummern 583/19, 583/20, 583/21, 583/22, 
583/23, 583/24, 583/25, 556, 556/1 sowie die Teilflächen der Flurnummern 583/26; 
585/3; 110/9; 557 in der Gemarkung Kranzberg.  
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Die Grenze des Geltungsbereiches der 2. Änderung ist im Änderungsplan zum Bebau-
ungsplan durch eine schwarze bzw. gestrichelte Linie gem. § 9 Abs. 7 BauGB festge-
setzt. 
  
Das Plangebiet liegt im Südosten von Kranzberg im Baugebiet Kirchbergstrasse und 
umfasst eine Fläche von ca. 0,89 ha. Von der Topographie her handelt es sich bei dem 
Planungsbereich um eine Hanglage, die in südöstlicher Richtung deutlich ansteigend ist 
und auf einer Höhe von ca. 480,00 m über NN im Nordwesten bis 492,50 m über NN im 
Südosten liegt. Das Gelände wird in seiner grundlegenden Topographie nur unwesent-
lich verändert. 
 
 
5. Erschließung 
 
Die Erschließung des Planungsgebietes erfolgt über das bereits bestehende örtliche 
Straßennetz und ist somit bestens angebunden. Ver- und Entsorgung wie Wasseran-
schluss, Kanalanschluss, Elektroversorgung etc. sind bereits vorhanden und gesichert. 
Änderungen werden durch die Planung nicht herbeigeführt. 
Das anfallende Oberflächenwasser ist in den gemeindlichen Abwasserkanal zu entsor-
gen. Es sollen nach Möglichkeit Regenwasserzisternen eingebaut werden. 
 
 
6. Flächenbilanz 
 
Der Umgriff des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 0,89 ha: 

 
- Reines Wohngebiet      ca. 0,58 ha 
- Grünfläche       ca. 0,03 ha 

 

Flächen für den Verkehr: 
- bestehende Straße      ca. 0,28 ha 

         ---------------- 
Gesamter Umgriff      ca. 0,89 ha 
 
 
 

7. Grünordnung  
 
 
7.1  Lage und derzeitige Nutzung: 
 
Die Planungsfläche liegt inmitten einer Wohnsiedlung mit reiner Wohnnutzung. Es be-
findet sich eine gute Eingrünung auf den Grundstücken, welche  zahlreiche Bäume und 
Sträucher aufweisen. Die vorhandenen Bäume und Sträucher sind sowohl in der Plan-
zeichnung als auch in den Hinweisen des Bebauungsplanes aufgeführt.  
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7.2  Grünordnerische Planung: 
 
Aufgrund der vorhandenen guten Durchgrünung des Wohngebiets sind keine Festset-
zungen für weitere Pflanzmaßnahmen vorgesehen.  
 
 
7.3  Auswirkungen auf Natur und Landschaft: 
 
Die Änderungen des Bebauungsplanes gehen nur mit geringen negativen Auswirkun-
gen auf Natur und Landschaft einher, da nur geringfügig bauliche Veränderungen ge-
plant sind. Durch die planerische Festsetzung und Vergrößerungen der Baufenster für 
Haupt- und Nebengebäude im Bebauungsplan können vorhandene Gebäude vergrö-
ßert werden, es wird die Neuanlage von Nebengebäuden ermöglicht, sowie die Mög-
lichkeit zur Erhöhung der Hauptgebäude um ein Vollgeschoss gegeben.  
 
Die Änderungen führen zu mehr Versiegelung durch Überbauung. Der Natur-, Boden- 
und Wasserhaushalt wird durch die weitere Versiegelung geringfügig beeinträchtigt.  
Außerdem können auch vorhandene Gehölzbestände betroffen sein, die durch die Be-
bauung entfernt werden müssen. So geht z.B. auf einem bisherigen Teilstück einer öf-
fentlichen Grünfläche ein Gehölzbestand verloren, da durch die Planänderung auf der 
Fläche eine Doppelgarage gebaut werden kann. Weitere wertvolle Gehölzbestände sind 
im Wesentlichen durch die Änderung des Bebauungsplanes jedoch nicht betroffen.  
 
Das Landschaftsbild kann sich geringfügig verändern, da eine Erhöhung der Gebäude 
um ein Vollgeschoß ermöglicht  wird.  
 
7.4  Artenschutzrechtliche Belange: 
 
Artenschutzrechtliche Belange sind insofern betroffen, da die Änderung des Bebau-
ungsplanes eine größere Bebauung der Grundstücke ermöglicht, welche kleinflächige 
Rodungen von vorhandenen Gehölzen mit sich bringen wird. Dies ist jedoch nur in ge-
ringfügigen Umfang notwendig.  
 
Da es sich um ein gut durchgegrüntes Baugebiet handelt, wird hier auch ein Bestand 
von Vogelarten vorausgesetzt. Diese können durch die weitere Bebauung sowohl von 
der Bautätigkeit gestört, als auch durch notwendige Gehölzrodungen in ihrem Lebens-
raum beeinträchtig werden.  
 
Aufgrund der Habitatsstruktur (Garten-Gehölzbestände unter 30 Jahren) ist jedoch nicht 
mit Populationen von seltenen Tierarten zu rechnen, welche in ihrem Bestand bedroht 
sind, wie Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie, der Europäischen Vogelarten 
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nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie und der streng geschützten Pflanzen und Tierar-
ten ohne gemeinschaftsrechtlichen Status.  
Somit werden keine artenschutzrelevanten Tierarten angenommen. Es ist in erster Linie 
mit siedlungstypischen häufigen Tierarten, insbesondere Vögel zu rechnen. Sie können 
bei Entfernen von kleineren Gehölzbeständen auf andere Flächen ausweichen.  
 
Bei Einhaltung des § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatschG,  in dem geregelt ist, daß Rodungen nur 
in der Zeit zwischen Anfang Oktober und Ende Februar stattfinden dürfen, kann nicht 
von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 BNatschG 
(Tötungsverbot, Störungsverbot und Schädigungsverbot) gesprochen werden und sind 
somit nicht erfüllt.  
 
Bei Gehölzrodungen sind Ersatzpflanzungen mit heimischen Laubbäumen und Sträu-
chern durchzuführen. 
 
 
7.5  Eingriffsregelung: 
 
Die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung ist hier nicht anzuwenden, da der Bebau-
ungsplan „Kirchbergstraße“ der Innenentwicklung dient und im beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13 a BauGB durchgeführt wird. Ebenso kann von der Umweltprüfung  ab-
gesehen werden.  
 
 
8. Hinweise 
 
Die durch die Änderung des Bebauungsplan betroffenen Flächen grenzen an landwirt-
schaftliche Nutzflächen (Wiesen) an. Es kann daher zu unvermeidbaren Lärm-, Staub 
und Geruchsemissionen kommen. Die Bauwerber sind auf diesen Umstand hinzuwei-
sen und soweit diese Emission nicht vermeidbar sind (z.B. Nachtarbeit zur Erntezeit), 
vom diesen auch zu tolerieren Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung dieser landwirt-
schaftlich genutzten Fläche muss somit auch künftig gewährleistet sein. 
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Entwurf und Planfertigung: 

 

 
 
Der Architekt      Gemeinde Kranzberg  
 
 
 
 
 
 
_________________________   _________________________________ 
Nandlstadt, den 22.04.2015   Hermann Hammerl, 1. Bürgermeister 
       Kranzberg, den 
 



Ingenieurbauwerke, die eine Stützfunktion gegenüber dem Erdreich, dem Straßenkörper oder einem Gewässer aufweisen und
eine sichtbare Höhe von 1,50 m oder mehr besitzen, werden als Stützbauwerke  nach DIN 1076 bezeichnet.  Stützbauwerke
dienen  der  Sicherung  von  Geländesprüngen  wie  z.B.  Einschnitten  oder  Anschüttungen,  wenn  eine  standsichere  natürliche
Abböschung  nicht  möglich  oder  wirtschaftlich  nicht  vertretbar  ist.  Sie  werden  durch  Erddruck  belastet  und  müssen  diesem
widerstehen.  Die  statische  Berechnung  erfolgt  meist  nach  der  Monolith  –  Theorie,  die  Wirkungsweise  gleicht  einer
Schwergewichtsmauer.  Die Errichtung von Sicht-  und/oder Schallschutzkonstruktionen sowie der Einsatz der Systeme in der
Garten  –  und  Landschaftsarchitektur  sind  weitere  Anwendungsmöglichkeiten.  Sofern  es  sich  um  statisch  tragende
Stützkonstruktionen handelt, sind Nachweise für die Mauer (Nachweis der Kippsicherheit und Gleitsicherheit), die Gründung der
Mauer (Grundbruchsicherheit) und die Gesamtstabilität des Hanges (Geländebruchsicherheit) zu erbringen.

Im Allgemeinen werden zwei Konstruktionsarten unterschieden: Stützmauern und Stützwände. Der Unterschied zwischen einer
Mauer und einer Wand besteht darin, dass Wände durch ihre Einspannung im Boden und der Biegesteifigkeit das Gleichgewicht
halten.

Im technischen Unterhalt müssen die einzelnen Bauwerke ständig kontrolliert werden. Sollten sich Risse, Ausbrüche oder andere
Unregelmäßigkeiten ergeben, müssen diese sofort überprüft und abgestellt werden. Die Stützwände an unseren Kreisstraßen sind
bis zu 5,50 m hoch und 442 m lang.

Eine Auflistung aller Stützbauwerke mit Bild finden sie hier.
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